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ZEITGESPRACH

Pro und contra GWB-Novellierung
Im späten Herbst wird die Bundesregierung einen Fleferentenentwurf für eine dritte Novellierung des 
GWB vorlegen. Welche Gründe geben Anlaß, erneut Änderungen am GWB vorzunehmen? Welche 
Regelungen sind zu erwarten?

Erhard Kantzenbach

Vorschläge der Monopolkommission

Bis zu seiner zweiten Novellie
rung Im Jahre 1973 wies das 

Gesetz gegen Wettbewerbsbe
schränkungen (GWB) eine grund
legende Schwäche auf: Kartelle, 
also Wettbewerbsbeschränkun
gen auf vertraglicher Basis, wa
ren grundsätzlich verboten. Aus
genommen vom Verbot waren le
diglich einige, als wenigerschäd- 
lich eingeschätzte Kartellarten. 
Unternehmenszusammenschlüs
se dagegen, die eine sehr viel fe
stere und umfassendere Form der 
Wettbewerbsbeschränkung dar
stellen, unterlagen keinerlei Be
schränkungen. Auch dabei mög
licherweise entstehende markt
beherrschende Unternehmen 
fielen lediglich unter die Miß
brauchsaufsicht. Die Folge dieser 
Unausgewogenheit des Gesetzes 
war vorhersehbar: Kartelle spie
len in der Bundesrepublik — im 
Gegensatz etwa zur Weimarer 
Republik — nur eine untergeord
nete Rolle. Die Unternehmens
konzentration aber nahm in den 
letzten dreißig Jahren ständig zu 
und ist inzwischen zu einem vor
rangigen wirtschafts- und gesell
schaftspolitischen Problem ge
worden.

Durch die zweite Novelle zum 
GWB hat der Gesetzgeber ver
sucht, diese Schwäche des Ge
setzes zu korrigieren und die 
eingetretene Entwicklung wenn 
auch nicht rückgängig zu 
machen, so doch abzubremsen:

ö  Im Zentrum der Novelle stand 
die sogenannte Fusionskon
trolle, die die Entstehung oder 
Verstärkung marktbeherrschen
der Positionen durch Unterneh
menszusammenschlüsse von 
vornherein verhindern soll (§ 24 
GWB).

G  Um den Nachweis marktbe
herrschender Positionen in der 
Fusionskontrolle und in der Miß
brauchsaufsicht zu erleichtern, 
wurden zusätzliche Kriterien für 
diesen Tatbestand ins Gesetz 
aufgenommen (§ 22 Abs. 1 -3  
GWB).

□  Die Wettbewerbsfähigkeit 
kleiner und m ittlerer Unterneh
men gegenüber größeren Kon
kurrenten wurde dadurch ge
stärkt, daß ihnen weitere Aus
nahmen vom Kartellverbot, die 
sogenannten „Kooperationser
leichterungen“ , eingeräumt wur
den (§5 b  GWB).

Prinzipiell lagen diese neuen 
Gesetzesbestimmungen zweifel
los in der richtigen Richtung. Ob 
sie jedoch in allen Einzelheiten 
den Erfordernissen der Praxis 
entsprachen, konnte erst die Er
fahrung ihrer Anwendung zei
gen. Heute, nach fast vierjähriger 
Anwendungspraxis, glaubt die 
Bundesregierung über diese Er
fahrung zu verfügen. Pressemel
dungen zufolge plant sie noch in 
diesem Jahr dem Bundestag den 
Entwurf für eine dritte Novelle 
des Gesetzes vorzulegen. Eine 
Erfahrungsquelle, auf die sich 
die Regierung in ihrem Gesetz
entwurf stützen wird, sind die 
Gutachten der unabhängigen 
Monopolkommission, die eben
falls mit der zweiten Novelle des 
GWB (§ 24b) geschaffen wurde. 
Ihre wichtigsten Vorschläge sol
len im folgenden kurz skizziert 
werden.

Mißbrauchsaufsicht

Eine Folge der zweiten Kar
tellgesetznovelle waren ver
stärkte Aktivitäten des Bundes
kartellamtes auf dem Gebiet der 
Mißbrauchsaulsicht. Gegen eine 
Reihe von Großunternehmen der
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Mineralöl-, Automobil-, Pharma- 
und Elektroindustrie wurden
Verfahren bzw. Voruntersuchun
gen wegen mißbräuchlicher
Preisgestaltung eröffnet. Aus
gelöst wurden sie durch aus
drückliche Ermunterungen der 
Bundesregierung, die sich durch 
die steigenden Inflationsraten 
der Jahre 1973 und 1974 unter 
Zugzwang gesetzt sah. Die neu 
eingeführten Marktanteilskrite
rien für die Vermutung von 
marktbeherrschenden Oligopo
len erleichterte dem Amt die 
Arbeit dabei erheblich.

Die Monopolkommission, die 
im Auftrag der Bundesregierung 
hierzu ein Sondergutachten1) er
stellte, steht diesen Aktivitäten 
aus einer Reihe von Gründen 
skeptisch gegenüber. Zunächst 
einmal handelt es sich bei der 
Preismißbrauchsauisicht um kei
ne Maßnahme, die in irgendeiner 
Form den Wettbewerbsprozeß 
auf dem betreffenden Markt 
selbst verbessert. Es wird viel
mehr lediglich versucht, die mut
maßlichen Marktergebnisseeines 
fiktiven Wettbewerbs mit admini
strativen Mitteln zu simulieren. 
Die dabei unausweichliche be
hördliche Sanktionierung be
stimmter Preise erleichtert den 
betreffenden Unternehmen die 
Preisabstimmung untereinander 
und tendiert deshalb dazu, den 
noch vorhandenen Restwett
bewerb weiter zu beschränken. 
Darüber hinaus tendiert eine 
Preiskontrolle aus Mangel an 
„a ls - ob -Wettbewerbs“ - Kriterien 
dazu, weitere unternehmerische 
Aktionsparameter wie Gewinne, 
Kosten und Investitionen in die 
Kontrolle einzubeziehen und 
Preisänderungen einer vorheri
gen Genehmigungspflicht zu un
terwerfen. Die Monopolkommis
sion empfiehlt deshalb, solange 
noch ein Mindestmaß an funk
tionsfähigem Wettbewerb vor
handen ist, die Kontrolle des 
Preismißbrauchs zurückhaltend

’) M onopo lkom m ission: Anwendung und 
M öglichkeiten der M ißbrauchsaufsicht über 
m arktbeherrschende U nternehm en seit In
krafttreten d e r K artellgesetznoveüe, Son
dergutachten 1, Baden-Baden 1975.

zu handhaben. Umfassende Ver
haltenskontrollen nach Art der 
amerikanischen “ regulated indu
stries" sollten erst nach Erschöp
fung aller anderen wettbewerbs
politischen Mittel und nur auf
grund einer speziellen gesetz
lichen Grundlage ergriffen wer
den2).

Verbesserungsmöglichkeiten 
sieht die Kommission dagegen 
bei der Kontrolle des sogenann
ten Behinderungsmißbrauchs.

Die Autoren
unseres
Zeitgesprächs:

Prof. Dr. Erhard Kantzen
bach, 46, M itglied der Mo
nopolkommission, ist Or
dinarius für Volkswirt
schaftslehre und D irektor 
des Instituts für Industrie- 
und Gewerbepolitik der 
Universität Hamburg. Da
vor war er u. a. langjähri
ger Präsident der Univer
sitä t Frankfurt.

Hans A. Fischer, 56, Jurist, 
ist M inisterialrat und Lei
ter der Unterabteilung 
Wettbewerbs- und Preis
po litik  im Bundesministe
rium für Wirtschaft.

Dr. Werner Benisch, 57, ist 
Leiter der Abteilung Wett
bewerbsordnung im Bun
desverband der Deut
schen Industrie (BDI) in 
Köln und Mitherausgeber 
der Zeitschrift „W irtschaft 
und Wettbewerb“ .

Doris Schneider-Zugowski, 
Dipl.-Volkswirtin, ist Refe
ratsleiterin fü r Wettbe
werbs- ünd Verbraucher
po litik  im DGB-Bundes- 
vorstand, Abteilung Wirt
schaftspolitik, Düsseldorf.

Dabei handelt es sich um Ve 
haltensweisen, die unmittelb 
gegen die Konkurrenten geric 
tet sind und einer weiteren Ve 
Stärkung der Marktbeherrschur 
dienen. Die Kommission em 
fiehlt, in diesen Fällen die Kor 
petenzen des Bundeskarte 
amtes zu erweitern und ihm d; 
Recht zu geben, auf nachhall 
gestörten Märkten alle Verh< 
tensweisen (d. h. nicht nur mi 
bräuchliche) zu verbieten, d 
eine weitere Beschränkung d 
Wettbewerbs bewirken3). Eil 
solche Ermächtigung käme de 
generellen Monopolisierung 
verbot des amerikanischen An 
trust-Rechts nahe. Außerde 
empfiehlt die Kommission, dur 
eine Reihe verfassungsrechtlich 
Vorschriften den Geschädigt! 
größere Mitwirkungsrechte b 
der Mißbrauchsaufsicht einz 
räumen4).

Fusionskontrolle

Bei der Beurteilung der b 
herigen Praxis der Fusionskc 
trolle  fä llt zunächst die auß< 
ordentlich geringe Zahl der l  
tersagungsverfügungen auf. E 
zum Jahresende 1976 sind v 
insgesamt 694 überprüften 2 
sammenschlüssen nur ze 
durch das Bundeskartellamt i  
tersagt worden. Von diesen ze 
Untersagungen wurden inz\ 
sehen zwei rechtskräftig, zv 
wurden vom Kammergericht a 
gehoben, und zwei Zusamme 
schlüsse wurden vom Bund* 
wirtschaftsm inister aus Gerne 
wohlgründen noch genehmig 
Zu Recht weist allerdings < 
Bundesregierung darauf hin, d 
der Erfolg der Fusionskontrc 
nicht ausschließlich an der Z« 
der Untersagungen zu mess 
ist. Vielmehr w irke allein die E 
stenz der Fusionskontrolle sch 
abschreckend auf viele Zusa

2) V g l. ebenda, T Z  24.

3) V g l. ebenda, T Z  73.
4) V g l. ebenda, T Z  6 3 -6 6 .

s) V g l. Bericht des B undeskartellam tes i 
seine T ä tig ke it im Jah re 1976 sow ie i 
d ie  Lage und Entw icklung auf seinem  , 
g ab engeb ie t (§ 50 G W B ), BT-Druckss 
8/704, S. 17.
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menschlußvorhaben6). Dennoch 
müssen diese Zahlen ernüch
ternd auf diejenigen wirken, die 
sich von der Einführung der 
Fusionskontrolle eine Abschwä
chung der allgemeinen Konzen
trationsentwicklung in der Bun
desrepublik erhofften.

Mit einer Ausnahme ( GKN- 
Sachs) betreffen alle Unter
sagungsverfügungen horizontale  
Konzentrationsfälle, in denen 
durch die Addition der Umsatz
anteile auf denselben Märkten 
marktbeherrschende Stellungen 
entstehen oder verstärkt werden. 
In diesen Fällen haben wieder
um die neu eingeführten Vermu
tungskriterien den Nachweis der 
Marktbeherrschung wesentlich 
erleichtert. Zu fragen wäre ledig
lich, ob diese Kriterien für die 
Fusionskontrolle nicht zu hoch 
liegen, ob die Untersagung von 
Zusammenschlüssen nicht schon 
vor der Schwelle der Markt
beherrschung einsetzen sollte, 
also „bevor das Kind in den 
Brunnen fä llt“ und die Miß
brauchskontrolle einsetzt. Dieses 
sehr unzulängliche Instrument 
könnte dadurch wesentlich ent
lastet werden. Offenbar erwägt 
auch die Bundesregierung auf 
Anregung des Bundeskartell
amtes die Entkoppelung der Fu
sionskontrolle von der Markt
beherrschung7).

Sehr viel schwerer hat sich 
das Bundeskartellamt offenbar 
mit der Untersagung vertikaler 
und konglomeraler Konzentra
tionsfällegetan, bei denen Markt
macht durch die Verfügung über 
umfangreiche Ressourcen oder 
durch die Zusammenfassung 
von beherrschenden Positionen 
auf verschiedenen Märkten ent
steht oder verstärkt wird. Zur Er
fassung dieser Fälle war vom 
Gesetzgeber das Tatbestands
merkmal der „überragenden 
Marktstellung“ geschaffen wor

‘) Vgl. ebenda.
7) Vgl. S tellungnahm e d er Bundesregierung
zum ersten Hauptgutachten d er M onopo l
kommission nach § 24b des G esetzes gegen
W ettbewerbsbeschränkungen (GW B), BT-
Drucksache 8/702, T Z  54.

den, bei dessen Beurteilung ne
ben dem Marktanteil des betref
fenden Unternehmens „seine 
Finanzkraft, sein Zugang zu den 
Beschaffungs- oder Absatzmärk
ten, Verflechtungen mit anderen 
Unternehmen sowie rechtliche 
oder tatsächliche Schranken für 
den Marktzutritt anderer Unter
nehmen zu berücksichtigen“ 
sind.

Die Monopolkommission ist 
der Auffassung, daß auch die 
Anwendung dieser Bestimmung 
durch die Schaffung von quanti
tativen Vermutungskriterien we
sentlich erleichtert werden könn
te. Sie schlägt deshalb in ihrem 
Hauptgutachten u. a. vor, folgen
de Bestimmungen in das Gesetz 
aufzunehmen:

□  „Es w ird vermutet, daß durch 
den Zusammenschluß marktbe
herrschende Stellungen im Sinne 
von §24 Abs. 1 verstärkt werden, 
wenn sich ein Unternehmen, das

— im letzten Geschäftsjahr 
vor dem Zusammenschluß 
Umsatzerlöse von minde
stens 2 Mrd. DM erzielte und

— auf drei oder mehr Märk
ten über marktbeherrschende 
Stellungen verfügt,

m it einem Unternehmen zusam
menschließt, das

— im letzten abgeschlosse
nen Geschäftsjahr vor dem 
Zusammenschluß Umsatz
erlöse von mindestens 2 Mrd. 
DM erzielte oder

— auf einem oder mehreren 
Märkten über eine marktbe
herrschende Stellung ver
fügte.“ 8)

□  „Es w ird vermutet, daß durch 
einen Zusammenschluß markt
beherrschende Stellungen im 
Sinne von § 22 Abs. 1 Ziff. 2 be
gründet oder verstärkt werden, 
wenn im letzten abgeschlosse
nen Geschäftsjahr die am Zu
sammenschluß beteiligten Unter
nehmen insgesamt Umsatzerlöse

s) M onopo lkom m ission: M ehr W ettbew erb  
Ist m öglich, Hauptgutachten 1973/1975, TZ  
952.

von mindestens 10 Mrd. DM und 
wenn mindestens zwei der betei
ligten Unternehmen Umsatzer
löse von mindestens 1 Mrd. DM 
hatten.“9)

Anschlußklauseln

Mit Sorge stellte die Monopol
kommission außerdem eine sehr 
hohe Zahl von Fällen fest, in 
denen Großunternehmen, vor 
allem sogenannte „Umsatz
m illiardäre“ , Kleinunternehmen 
von weniger als 50 Mill. DM auf
kaufen. Derartige Zusammen
schlüsse sind durch die soge
nannte Anschlußklausel (§ 24 
Abs. 8 Ziff. 2 GWB) von der Fu
sionskontrolle ausgenommen, 
vor allem um das Risiko des Ver
mögensverlustes für m ittelstän
dische Unternehmer einzu
schränken. Die Durchsicht der 
Fälle zeigte jedoch, daß die 
Mehrzahl nicht etwa sanierungs
reife Unternehmen erwarben, 
sondern sehr erfolgreiche. Au
ßerdem kauften einzelne Groß
unternehmen eine größere Zahl 
kleiner Unternehmen nachein
ander auf; bei der Veba AG waren 
es in zwei Jahren nicht weniger 
als 26'°). Offenbar wird also der 
Aufkauf von Kleinunternehmen 
von einzelnen Großunternehmen 
als bewußte Expansionsstrategie 
zur Vervollständigung ihrer
Technologie, ihrer Produktions
palette und ihrer Marktbeziehun
gen betrieben.

Um diese Entwicklung in Zu
kunft zu verhindern, schlägt die 
Monopolkommission vor;

□  die Anschlußklausel des § 24 
Abs. 8 Ziff. 2 zu streichen11),

G  Zusammenschlüsse,diedurch 
den Mißbrauch marktbeherr
schender Stellungen vorbereitet 
oder herbeigeführt werden, 
grundsätzlich zu untersagen12),

□  für das Eindringen von Groß
unternehmen in Märkte von 
mittleren und kleinen Unterneh-

’ ) Ebenda, T Z  957.
V g l. ebenda, T Z  930.

” ) V g l. ebenda, T Z  958.
’2) V g l. ebenda, T Z  961.
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men die gesetzliche Vermutung 
der Entstehung einer überragen
den Marktstellung zu schaffen'3).

Zwei weitere w irtschaftspoliti
sche Anregungen, die allerdings 
noch nicht in allen Einzelheiten 
ausdiskutiert sind, lassen sich 
den Gutachten der Monopol
kommission entnehmen.

Die erste betrifft die Möglich
keit der Entflechtung bestehen
der wettbewerbsbeschränkender 
Unternehmensstrukturen. Die 
Forderung nach diesem Instru
ment ist zu stellen, weil auf an
dere Weise in einzelnen Markt
komplexen keine befriedigenden

Wettbewerbsvoraussetzungen 
mehr hergestellt werden können. 
Daß es heute unverzichtbar er
scheint, ist nicht zuletzt darauf 
zurückzuführen, daß der Gesetz
geber mit der Einführung der 
Fusionskontrolle zu lange ge
wartet hat, um den Konzentrati
onsprozeß nach dem Zweiten 
Weltkrieg in erträglichen Gren
zen halten und in erwünschte 
Richtungen lenken zu können.

Die Kommission hat nicht ver
kannt, daß die Entflechtung von 
Unternehmen außerordentliche 
praktische Probleme stellt. Dies 
zeigt insbesondere die Ge
schichte der amerikanischen 
Antitrustpolitik und der alliierten

Nachkriegspolitik in Deutsch
land. Möglich und auch geboten 
erscheint sie jedoch schon heute 
dort, „wo es sich um finanzielle 
Kontrollbeteiligungen handelt, 
von denen nachhaltige wettbe
werbsbeschränkende Wirkungen 
ausgehen, ohne daß sie aus tech
nischen, betrieblichen oder w irt
schaftlichen Gründen gerecht
fertigt s ind“ 14)

Kontrolle natürlicher Monopole

Die zweite Anregung betrifft 
die behördliche Kontrolle der
jenigen Wirtschaftszweige, in 
denen ein funktionsfähiger Wett
bewerb aus produktionstechni
schen Gründen nicht herstellbar 
ist (sogenannte natürliche Mono
pole). Die Kommission ist der 
Auffassung, daß diese W irt
schaftszweige einer umfassen
den an gesamtwirtschaftlichen 
Kriterien orientierten Kontrolle 
ihrer Preis-, Produktions- und In
vestitionspolitik zu unterwerfen 
sind. Sie verweist aber darauf, 
daß eine derartige Kontrolle nur 
dann Platz greifen sollte, wenn 
die Instrumente der Wettbe
werbspolitik, einschließlich der 
Entflechtung, nicht oder nur zu 
unverhältnismäßigen gesamt
wirtschaftlichen Kosten einge
setzt werden können'5). Als einen 
Wirtschaftszweig, auf den diese

Kriterien zutreffen, hat die Kor 
mission in ihrem ersten Haup 
gutachten die leitungsgebund 
nen Energieträger Strom ur 
Gas genannt'6). Sie hat darr 
den erbitterten Widerstand d 
betroffenen Energieversorgung 
unternehmen ausgelöst, w< 
verständlich ist. Daß jedoch aui 
die Bundesregierung diese 
Vorschlag ablehnend gegenübe 
steht, ist angesichts der Komp 
tenzüberschneidungen der b 
treffenden Behörden und d 
Emotionen der Öffentlichkeit 
der Kernenergiefrage unve 
ständlich '7)

Entflechtungsmöglichkeit ur 
umfassende Kontrolle natürlich 
Monopole sind konsequente Fc 
gerungen einer wirtschaftspoli 
sehen Grundentscheidung, d 
der Kontrolle der Unternehm« 
durch den Wettbewerb eindeut 
den Vorzug vor einer staatlich« 
Kontrolle gibt, die aber auch v 
einer effektiven staatlichen Ko 
trolle  nicht zurückschreckt, wei 
die Wettbewerbskontrolle ve 
sagt, weil fü r unkontrollier 
Marktmacht in unserer Wi 
schaftsverfassung kein Raum i;

13) Vgl. ebenda, T Z  960.
,4) E benda, T Z  964.
,s) V g l. M onopo lkom m ission: Sonderg  
achten 1, a .a .O ., T Z  24.
” ) V g l. M onopo lko m m ission: M ehr W( 
bew erb ist m öglich , a .a .O ., T Z  774 ff.
17) V g l. BT-Drucksache 8/702, T Z  18 ff.

Hans A. Fischer

Die Novellierungsvorstellungen der Bundesregierung

Die Wettbewerbspolitik wird 
auch in dieser Legislatur

periode ihren hohen Rang be
halten“ und „Die Bundesregie
rung w ird unter Berücksichtigung 
des Gutachtens der Monopol
kommission alsbald den Entwurf 
einer Novelle zum Kartellgesetz 
vorlegen“ -  diese beiden An
kündigungen in der Regierungs
erklärung vom 16. Dezember

1976 umschreiben die wettbe
werbspolitische Konzeption der 
Bundesregierung und die mit ihr 
verbundenen Aufgaben.

Die angekündigte GWB-No- 
velle wird allerdings nur eine der 
Maßnahmen sein, durch die ge
währleistet werden soll, daß das 
Wettbewerbsprinzip als tragen
des Ordnungselement unserer

sozial ausgerichteten Marktwi 
schaft weiter abgesichert wii 
Hierbei kommt es darauf an, de 
Wettbewerbs- und Marktmecl" 
nismus auch in schwierigen c 
samtwirtschaftlichen Phasen G 
tung zu verschaffen.

Die seit mindestens eine 
Jahrzehnt zunehmenden stru 
turellen Probleme in einzelm
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Bereichen der Volkswirtschaft, 
die in konjunkturellen Hochpha
sen nur zeitweilig überdeckt 
wurden, haben auch spezifische 
Gefahren für den Bestand unse
rer Wettbewerbsordnung mit sich 
gebracht. Wäre den vielfältigen 
Rufen einzelner nach staatlichen 
Eingriffen oder doch nach staat
licher Sanktionierung wettbe
werbswidriger Abstimmungen 
gefolgt worden, dann hätte man 
den Wettbewerb in der Tat als 
Schönwetterveranstaltung ab
qualifiziert mit entsprechenden 
Wirkungen fü r unsere W irt
schaftsordnung als solche. Tat
sächlich aber hat der im Grunde 
funktionsfähig gebliebene Wett
bewerb uns in den Stand ver
setzt, gesamtwirtschaftlich ge
fährliche Entwicklungen — vom 
Inflationsprozeß bis zu den letzt
lich unentrinnbaren Verwerfun
gen auf dem Energiesektor — 
besser zu bestehen als wett
bewerbspolitisch anfälligere Län
der. Bei aller Kritik in Einzelfra
gen dürfte zwischen den großen 
sozio-ökonomischen Gruppen 
und zwischen den repräsentati
ven politischen Kräften unseres 
Gemeinwesens hier auch nach 
wie vor ein allgemeiner Konsen
sus bestehen.

Steuerung der Rahmendaten

Die notwendige ständige Be
mühung um Bewahrung der 
marktwirtschaftlichen Wettbe
werbsordnung als Prinzip kann 
sich allerdings nicht in der blo
ßen Defensive erschöpfen, sie 
verlangt im Gegenteil ein opera
tives Mitgehen mit der ökonomi
schen Entwicklung. Damit ist kei
neswegs eine ständige oder 
auch nur häufige Änderung der 
bestehenden wettbewerblichen 
Normen im engeren Sinne ge
meint. Angesichts der generellen 
Bewährung unseres Wettbe
werbsrechts ist gerade insoweit 
Vorsicht und Augenmaß fü r Re
gierung und Gesetzgebung am 
Platze. Gemeint ist vielmehr vor 
allem die marktwirtschaftliche, 
globale Setzung und Steuerung

der Rahmendaten, innerhalb de
rer sich „die Wirtschaft abspielt“ . 
Als positives Beispiel sollen in 
diesem Zusammenhang konkret 
nur die gewerbesteuerlichen Er
leichterungen des jetzt verab
schiedeten Steuerpakets ge
nannt werden. Hier wurde mei
nes Erachtens unter dem Ge
sichtspunkt der Besteuerung 
nach der Leistungsfähigkeit zu
gleich auch ein gutes (steuer
lich gesehen: Anfangs-) Stück 
operativer Wettbewerbspolitik 
vollzogen. Für die Setzung von 
wettbewerbsorientierten Rah
mendaten sind aber auch eine 
Reihe anderer Rechtsgebiete, 
z. B. das Kreditwesenrecht oder 
das Energierecht, von Bedeu
tung.

Des weiteren wäre das stän
dige Geltendmachen der wett
bewerbspolitischen Ansprüche 
bei den vom Staat unmittelbar 
beeinflußten ökonomischen Vor
gängen Im öffentlichen und pri
vaten Bereich auch außerhalb 
der Gesetzgebung zu nennen. 
Ein Beispiel wäre etwa der Ab
lauf des öffentlichen Auftrags
wesens. Schließlich — aber nicht 
zuletzt — gehören zum operati
ven Mitgehen in dem genannten 
Sinne auch die Unterstützung 
von ordnungskonformen Selbst
hilfebemühungen in der W irt
schaft, z. B. bei der Sicherung 
des Leistungswettbewerbs, und 
zum anderen eine flexible, den 
wirtschaftlichen Entwicklungen 
Rechnung tragende Handhabung 
und Interpretation des bestehen
den Wettbewerbsrechts durch 
die Wettbewerbsbehörden von 
Bund und Ländern.

Verbesserung der 
Fusionskontrolle

Nun zu den konkreten GWB- 
Novellierungsvorstellungen der 
Bundesregierung: Der Inhalt des 
für den Spätherbst zu erwarten
den Referentenentwurfs ist heute 
schon weitgehend durch die vor 
kurzem von der Bundesregie
rung dem Bundestag zugeleitete 
Stellungnahme zum ersten

Hauptgutachten der Monopol
kommission sowie durch den Be
richt über die Erfahrungen mit 
der Unverbindlichen Preisemp
fehlung vorgeprägt.

Erstens wird die Verbesserung 
der Fusionskontrolle ein maß
geblicher Schwerpunkt sein. Da
bei geht es nicht um eine grund
sätzliche Neu- oder Umgestal
tung dieses Instruments, son
dern um eine Weiterentwicklung 
und Schließung von Lücken, die 
aufgrund der bisherigen Erfah
rungen seit der Zweiten Kartell
gesetznovelle von 1973 festge
ste lltworden sind. Im großen und 
ganzen dürfte das geltende Recht 
der Fusionskontrolle schon im 
ersten Anlaufseine Bewährungs
probe bestanden haben. Wenn 
die Monopolkommission die Auf
fassung vertritt, die Fusionskon- 
trol[e in ihrer jetzigen Ausgestal
tung habe sich für eine spürbare 
Konzentrationsdämpfung gene
rell als ungeeignet erwiesen, so 
läßt sie meines Erachtens die 
nicht zu unterschätzende prä
ventive und konzentrationshem
mende Vorfeldwirkung, die die 
Fusinnskontrolle aufgrund ihrer 
bloßen Existenz hat, außer Be
tracht. Dennoch bleibt nach wie 
vor die Sicherung ausgewogener 
Unternehmensstrukturen als Vor
aussetzung für die Funktions
fähigkeit des Wettbewerbs und 
des Marktes eine der Hauptauf
gaben der Wettbewerbspolitik. 
Die Konzentration ist, und dies 
muß gegenüber durchaus ver
ständlichen partiellen Unterneh
mens- und Brancheninteressen 
immer w ieder betont werden, 
eine Achillesferse der Marktw irt
schaft. Die Marktwirtschaft auch 
an dieser besonderen Gefahren
stelle zu schützen, muß ein ho
hes wirtschaftspolitisches Dauer
anliegen sein sowohl im Inter
esse der Verbraucher, aber auch 
im wohlverstandenen Interesse 
der Unternehmen.

Die bisherigen Erfahrungen 
haben gezeigt, daß der m ittel
standsbezogene Aspekt der Fu
sionskontrolle nicht immer in der
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wirtschaftspolitisch gewollten 
Weise zur Geltung gekommen 
ist. Bereits in ihrer Stellung
nahme zum Tätigkeitsbericht des 
Bundeskartellamtes für 1975 hat 
die Bundesregierung daher die 
Frage gestellt, ob die ursprüng
lich m ittelstandspolitisch moti
vierte Bagatellklausel in der Fu
sionskontrolle nicht von Groß
unternehmen fü r eine dieser Re
gelung zuwiderlaufende Expan
sion in die kontrollfreien Be
reiche genutzt wird. Die Notwen
digkeit einer Überprüfung dieser 
Toleranzklausel hat sich seither 
weiter bestätigt. Die Stellung
nahme der Bundesregierung 
zum Hauptgutachten der Mono
polkommission enthält hier einen 
konkreten Lösungsansatz. Zu 
denken ist hierbei an eine Herab
setzung der Bagatellklausel auf 
2 Mill. DM bei Zusammenschlüs
sen, an denen auch ein Umsatz
m illiardär beteiligt ist.

Beweiserleichternde
Vermutungstatbestände

Als weiterer Bereich gehört 
die Behandlung der vertikalen 
und konglomeraten Zusammen
schlüsse zur aktuellen Prüfungs
materie. Zwar hat sich die durch 
die Zweite Kartellgesetznovelle 
eingeführte Ressourcenbetrach
tung als ein richtiger Ansatz zur 
Erfassung solcher Zusammen
schlußformen erwiesen. Schwie
rigkeiten sind jedoch dadurch 
entstanden, daß fü r diese Zu
sammenschlußformen beweis
erleichternde Vermutungstatbe
stände fehlen. Bei der weiteren 
Ausgestaltung der Fusionskon
tro lle  wird es daher darum ge
hen, solche Vermutungstatbe
stände, die z. B. Unternehmens
größe mit Marktstärke kombinie
ren, zu entwickeln. Auch dafür 
sind die Vorschläge der Mono
polkommission eine gute Diskus
sionsgrundlage. Mit der Ziel
setzung, ein weiteres Eindringen 
großer Unternehmen in m ittel
ständisch strukturierte Märkte 
einzudämmen, wird darüber hin
aus die Einführung eines zusätz

lichen Vermutungstatbestandes 
geprüft.

Bei der gesamten Problematik 
der Fusionskontrolle müssen w ir 
uns allerdings davor hüten, 
Größe an sich als wettbewerbs
schädlich anzusehen. Umsätze 
allein dürfen nicht mit Ressour
cen gleichgestellt werden. Trotz
dem werden w ir den Vorschlag 
der Monopolkommission für ei
nen eigenen umsatzbezogenen 
Vermutungstatbestand bei be
stimmten qualifizierten Groß
fusionen nicht von vornherein 
aus unserer Prüfung ausschlie
ßen können.

Mißbrauchsaufsicht

Einen zweiten Schwerpunkt 
der Kartellgesetznovelle wird die 
Mißbrauchsaufsicht über markt
beherrschende Unternehmen b il
den. Bei der Fortentwicklung der 
Mißbrauchsaufsicht ist grund
sätzlich von dem Stellenwert 
auszugehen, der diesem Instru
ment von seiner Ausgestaltung 
und Einordnung im Kartellgesetz 
zuerkannt worden ist. Zwar ist 
die Mißbrauchsaufsicht in hoch
konzentrierten Märkten, in denen 
Maßnahmen zur Verbesserung 
der Wettbewerbsstrukturen aus- 
scheiden, unverzichtbar. In einer 
markt- und wettbewerbsorien
tierten Ordnung kann jedoch 
einer derartigen staatlichen Kon
trolle  des Marktes stets nur die 
Funktion eines Hilfsinstruments 
m it subsidiärem Charakter zu
kommen. Hieran wird sich auch 
durch die beabsichtigte Novellie
rung nichts Grundlegendes än
dern. Dabei ist auch zu berück
sichtigen, daß die Rechtspre
chung in diesem Bereich wohl 
noch nicht alle im geltenden Ge
setz vorhandenen Möglichkeiten 
ausloten konnte.

Nach unseren derzeitigen 
Überlegungen dürfte es daher 
bei der Mißbrauchsaufsicht in 
erster Linie um die Beseitigung 
von aufgetretenen Verfahrens
lücken und hierbei insbesondere 
darum gehen, die gesetzlichen

Voraussetzungen für eine r 
schere und wirksamere Durc 
setzung kartellbehördlicher Ve 
fügungen zu verbessern (Schli 
ßung der sogenannten San 
tionslücke bei langjährige 
Rechtsstreitigkeiten). Weiterg 
hende Vorschläge, die zu ein 
grundlegenden Veränderung d< 
Charakters dieses Instrumen 
führen würden, lehnt die Bunde 
regierung, wie sie in ihrer Ste 
lungnahme zum Hauptgutacht« 
der Monopolkommission bekrj 
tig t hat, nach wie vor ab.

Sicherung des 
Leistungswettbewerbs

Ein weiterer Schwerpunkt d 
W ettbewerbspolitik liegt bei d 
Sicherung des Leistungswe 
bewerbs. In diesem Zusamme 
hang spielt in der letzten Z< 
zunehmend die Frage nach di 
Möglichkeiten einer effizienten 
Erfassung von Mißbräuchen d 
Nachfragemacht eine Rolle, 
dieser Hinsicht kommt es jedo 
in erster Linie auf die Anwe 
dungspraxis an. Bei der D iski 
sion über die Nachfragemac 
halte ich eine nüchterne und vc 
urteilsfreie Betrachtungswei 
für besonders wichtig. Hiert 
muß vor allem immer w ieder d< 
auf hingewiesen werden, d 
„M arktm acht“ und „Leistunc 
W ettbew erb“ keine sich gege 
einander ausschließende E 
griffe sind. Für die Angebots- u 
Nachfragemacht g ilt gleich« 
maßen, daß Unterschiede in c 
Marktstärke als Folge unt< 
schiedlicher Leistungsfähigk 
in einer Wettbewerbsordnu 
notwendige Voraussetzung 
einen funktionierenden Wettt 
werb sind. Daher darf Mar 
macht — ob auf der Angebo 
oder Nachfrageseite — als solc 
nicht verurteilt werden. Erst c 
Mißbrauch einer marktbehe 
sehenden Stellung zur Diskrir 
nierung oder direkten Verdrs 
gung kleinerer Marktteilnehrr 
führt zu einer wettbewerbsc 
fährdenden Verengung v 
Marktstrukturen.
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In dem beim Bundeswirt
schaftsministerium eingesetzten 
Arbeitskreis „Sicherung des Lei
stungswettbewerbs“ , in dem bis
her eine Reihe von anderen Pro
blemkomplexen des Leistungs
wettbewerbs erörtert worden 
sind, wird auch das Thema Nach
fragemacht auf der Basis des 
hoffentlich bald vorliegenden 
Sondergutachtens der Monopol
kommission auf der Tagesord
nung stehen. Inwieweit sich dar
aus Vorschläge für eine Ergän
zung des geltenden Rechts, ins
besondere des D iskrim inie
rungsverbots des § 26 Abs. 3 er
geben, kann erst nach eingehen
der Erörterung und Prüfung der 
zu erwartenden Anregungen der 
Monopolkommission gesagt wer
den.

Preisempfehlungen

In der Frage der Preisempfeh
lung hat sich die Bundesregie
rung in ihrem Erfahrungsbericht 
eingehend geäußert. Im Ergebnis 
sieht sie die bisherigen Erfah
rungen noch nicht als ausrei
chend an, um eine grundsätz
liche Änderung des geltenden

Preisempfehlungsrechts vorzu
schlagen. Der Referentenentwurf 
zur Kartellgesetznovelle wird je
doch einige wesentliche Verbes
serungen der Mißbrauchsaufsicht 
über Preisempfehlungen enthal
ten. Nachdem das Problem der 
Mondpreise offensichtlich durch 
die konsequente Handhabung 
der Aufsicht weitgehend besei
tig t sein dürfte, scheint mir das 
Elementdersogenannten „Preis
bremse“ einer marktgerechten 
Preisempfehlung wirtschafts- und 
wettbewerbspolitisch besonders 
zum Tragen zu kommen.

Das Thema „Entflechtung“ 
wird voraussichtlich kein Ele
ment dieser Novelle sein, zumal 
der Bericht der sogenannten 
Bankenstrukturkommission, der 
einen wichtigen Teilaspekt zu 
behandeln hat, erst im nächsten 
Jahr zu erwarten ist. Trotzdem 
wird sich auf diesem Gebiet die 
Diskussion zunehmend weiter 
öffnen.

Zum Sonderthema der Kon
zentration in der Energiewirt
schaft soll hier nur kurz bemerkt 
werden, daß die Bundesregie

rung jedenfalls dem Vorschlag 
der Monopolkommission nicht zu 
folgen vermag, die Fachaufsicht 
auf der Grundlage eines bundes
weiten Rahmenplans auszuüben. 
An der Lösung der vorhandenen 
schwierigen Probleme wird aller
dings weiter intensiv zu arbeiten 
sein.

Für die nächste Kartellgesetz
novelle ist der Zeitpunkt der Vor
lage des Referentenentwurfs mit 
dem Spätherbst einigermaßen 
sicher prognostizierbar. Die Er
fahrungen mit früheren wett
bewerbspolitischen Gesetzge
bungsverfahren geben allerdings 
keine Gewähr für eine sichere 
zeitliche Prognose des Ab
schlusses des Gesetzgebungs
ganges. Der eingangs erwähnte 
generelle Konsensus in der Wett
bewerbspolitik sollte jedoch da
zu ausreichen, festgestellte Ver
besserungsnotwendigkeiten des 
Kartellgesetzes anzuerkennen 
und entsprechende politische 
Entscheidungen im Interesse der 
Aufrechterhaltung der Wettbe
werbsordnung als wichtigen 
Grundpfeiler unseres W irt
schaftssystems zu fällen.

W erner Benisch

Gefährlicher Zugzwang

In der vergangenen Legis
laturperiode haben Bundes

regierung und alle Fraktionen 
des Bundestages m it vereinten 
Kräften das Kartellgesetz grund
legend erweitert und verändert. 
Reformen dieser Tragweite las
sen es normalerweise geraten 
erscheinen, erst über einen län
geren Zeitraum Erfahrungen zu 
sammeln, ehe der Gesetzgeber 
sich zu erneutem Eingreifen ent
schließt. Man muß daher die 
Frage stellen, welche Gründe da
zu Anlaß geben, daß schon am 
Beginn der neuen Legislatur
periode bewährte Gesetzge
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bungsgrundsätze vernachlässigt 
werden.

Mangelnde Wettbewerbsinten
sität der deutschen Wirtschaft 
kann es nicht sein. Insbesondere 
die deutsche Industrie ist einem 
anhaltenden Wettbewerbsdruck 
ausgesetzt, dessen wichtigste 
Ursachen die langfristig verhal
tene Nachfrageentwicklung, die 
unausgelasteten Kapazitäten und 
die Verschlechterung der Stand
ortbedingungen im Verhältnis 
zur internationalen Konkurrenz 
sind. Bundesregierung, Bundes
kartellamt und Sachverständi
genrat bestätigen das. Ausdruck

des scharfen Wettbewerbs
druckes sind das Mißverhältnis 
zwischen Kosten und Erlösen, 
die stetig rückläufige Entwick
lung der industriellen Erzeuger
preise und die anhaltend hohen 
Insolvenzen. Der Index indu
strie ller Erzeugerpreise ist im 
Juni unverändert geblieben und 
hat die Teuerungsrate gegen
über dem Vorjahr auf 2,7 % ge
drückt. Es besteht kein Anlaß zu 
der Annahme, daß dieser Wett
bewerbsdruck in den nächsten 
Jahren nachlassen wird. Was er
warten eigentlich diejenigen 
Kreise, die der Industrie noch
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immer mangelnden Wettbewerb 
vorwerfen?

Mängel der 
Konzentrationsmessung

Nachdenkenswert ist dagegen 
die Frage, ob der Wettbewerb 
durch die Strukturentwicklung 
neuerdings verstärkt bedroht 
wird und ob eine Verschärfung 
der Fusionskontrolle hierfür die 
geeignete Abhilfe wäre. Ein 
düsteres Bild über die Konzen
trationsentwicklung hat die Mo- 
nopolkommission in ihrem Ersten 
Zweijahresgutachten gemalt. 
Dieses Gutachten ist wohl auch 
der eigentliche Anstoß für die 
Politiker gewesen, schon jetzt an 
die nächste Novelle heranzuge
hen. Wie kräftig die Monopol
kommission indessen überzeich
net hat, kann aus der Distanz 
entnommen werden, mit der die 
Bundesregierung zu dem Daten
werk der Kommission Stellung 
genommen hat. Die Bundes
regierung ist zu Recht „der Mei
nung, daß die vorgelegten Kon
zentrationszahlen insgesamt d if
ferenziert gesehen werden müs
sen, weil die vorhandenen Daten 
nur bedingt zur quantitativen 
Konzentrationsmessung geeig
net sind“ . Die wichtigsten Män
gel der Messung sind — wie aus 
der Kommission selbst einge
räumt w ird:

□  die Messung geht nicht von 
Märkten, sondern von Industrie
gruppen aus;

□  sie schlägt die diversifizierten 
Tätigkeitsbereiche der einzelnen 
Unternehmen dem Produktions
schwerpunkt des Unternehmens 
zu;
□  sie rechnet Auslandsverflech
tungen dem deutschen Markt an.

Korrekturberechnungen aus 
dem Stab der Monopolkommis
sion haben inzwischen ergeben, 
daß das Erste Zweijahresgut
achten den Konzentrationsgrad 
der meisten Industriezweige 
übertrieben, bei fünf der bedeu
tendsten Zweige sogar um 20 % 
zu hoch angesetzt hat.

Diese Mängel in der Quantifi- 
zierbarkeit der Konzentration 
ändern jedoch nichts — so meint 
die Bundesregierung — „an dem 
durch Vergleich einer Reihe von 
Datengruppen abgesicherten 
qualitativen Befund, daß die Un
ternehmenskonzentration insge
samt zugenommen hat“ . Mit die
ser Erkenntnis ist allerdings 
wenig anzufangen, so lange die 
Zunahme nicht in Höhe und Zeit
ablauf näher präzisiert werden 
kann. Die Bundesregierung be
ruft sich allein auf das Faktum, 
„daß die Gruppe der 100 um
satzstärksten deutschen Unter
nehmen, die im Berichtszeitraum 
ein überdurchschnittlich esWachs- 
tum zu verzeichnen hatte, fast an 
jedem zweiten Zusammenschluß 
beteiligt war, der seit Inkraft
treten der Fusionskontrolle dem 
Bundeskartellamt anzuzeigen 
w ar“ . Dieser Nachweis überzeugt 
nicht, denn es gibt überhaupt nur 
200 Unternehmen, die aufgrund 
ihrer Umsatzgröße zur Anzeige 
von Zusammenschlüssen ver
pflichtet sind.

Daß die Anzeigenstatistik des 
Bundeskartellamtes keinen Be
weis für eine generelle Konzen
trationstendenz liefert, hat die 
Bundesregierung inzwischen 
mehrfach bestätigt1). Wenig h ilf
reich für die Beurteilung der 
Konzentrationsentwicklung in 
der Industrie ist auch die jüngste 
Feststellung des Bundeskartell
amtes, daß die Zahl der Unter
nehmen in der Umsatzklasse von 
12 000 DM bis 500 000 DM Jah
resumsatz von 1962 bis 1974 ab
genommen (in der Industrie um 
14 000), während sie in den übri
gen Umsatzklassen zugenom
men hat2). Die Umsatzsparte bis 
zu 0,5 Mill. DM ist alles andere 
als für die Industrie repräsenta
tiv; sie enthält im wesentlichen 
die Unternehmen, die im Laufe 
des Berichtsjahres stillgelegt

’ ) Antw ort vom  6. 5 .1975 auf e in e  k le in e  
Anfrage (BT-Drucksache 7/3600); S te llun g
nahme zum  Tätigkeitsb erich t 1975 des Bun
deskarte llam ts (BT-Drucksache 7/5390 vom  
16. 6 .1976).

7) Tätigkeitsb erich t 1976 des B undeskarte ll
am ts; BT-Drucksache 8/704, S . 118 ff.

oder neu eröffnet wurden, d. Y 
für einen Vergleich auf der Basi 
eines Jahresumsatzes nicht ge 
eignet sind. Abgesehen davo 
gibt die Zahl der ausscheiden 
den Unternehmen keinen Aul 
schluß über die Entwicklung vo 
Zusammenschlüssen. Sie repra 
sentiert überwiegend Liquidatic 
nen und Konkurse als Opfer de 
Wettbewerbs. Auch die Festste 
lung des Bundeskartellamtes 
daß die Umsatzgrößenklass 
über 250 Mill. DM den größte 
Umsatzzuwachs zu verzeichne 
habe, bedarf noch einer nähere 
Prüfung auf ihren Aussagewei 
für die Konzentrationsentw id 
lung (wie hoch ist z. B. daran da 
Eigenwachstum beteiligt?).

Kein besorgniserregender Tren

Andererseits legt das Bunde; 
kartellamt statistisch dar, da 
sich die Anteile der drei und de 
sechs größten Unternehmen ai 
Gesamtumsatz einzelner Brat 
chen von 1972 bis 1974 bei in: 
gesamt geringfügigen Veränd« 
rungen sowohl erhöht als auc 
verringert haben. Dies wide 
spricht eindeutig dem von d< 
Monopolkommission aufgezeicl 
neten Trend3) und deckt sich m 
der Feststellung der Europa 
sehen Kommission, daß seit 19€ 
insgesamt eine gewisse Stabil 
tät des Konzentrationsniveai 
erkennbar sei4). Die Bunde 
republik Deutschland ist na( 
Ansicht der Europäischen Kor 
misslon sogar dasjenige Lar 
der Gemeinschaft, in dem d 
Industrie am geringsten konzei 
trie rt ist5).

Angesichts dieser bisherige 
Messungsergebnisse amtlich 
Stellen erscheint zumindest eir 
zurückhaltende Beurteilung d

3) M onopo lkom m ission: Erster Zw eijahri 
bericht, R andziffer 38. D ie D arste llung t 
M onopolkom m ission ist h ier schon di 
halb e in se itig , w e il sie nur auf d ie  V  
änderungen von 1960 bis 1973 abste llt, at 
nicht den veränderten  Trend seit 1968 u 
insbesondere seit 1972 verm erkt.
4) Kom m ission der Europäischen Gerne 
schäften: W ettbew erbsberich t 1975, S. 1 
und 1976, S. 182.

s) Kom m ission d er Europäischen Gerne 
schäften: W ettbew erbsberich t 1976, S. 18
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Konzentrationsentwicklung ge
boten. Auf keinen Fall ist ein be
sorgniserregender Trend in den 
vier Jahren seit Einführung der 
Fusionskontrolle zu verzeichnen. 
So sind es im wesentlichen nur 
einzelne Zusammenschlüsse wie 
Karstadt-Neckermann und GKN- 
Sachs, die — bei durchaus unter
schiedlicher Beurteilung durch 
die Organe der Kartellaufsicht — 
die Diskussion über eine stren
gere Konzentrationsverfolgung 
angefacht haben6).

Beispielsweise erklärte der 
CDU-Abgeordnete Müller-Her
mann, daß die Fusion Karstadt- 
Neckermann der Opposition An
laß zu der Frage gebe, ob die 
bisherige Fusionskontrolle aus
reiche7).

Wenig Anlaß 
für Gesetzesänderungen

Infolge dieser in den Wechsel 
der Legislaturperiode fallenden 
Diskussion, insbesondere aber 
mit Rücksicht auf die Aktivitäten 
der Monopolkommission, nahm 
die neue Bundesregierung die 
Ankündigung einerweiteren Kar
tellgesetznovelle in ihr Regie
rungsprogramm auf. Eine einge
hende Untersuchung der Ansatz
punkte für eine Novellierung er
gab allerdings sehr bald, und zu

‘ ) Zum Zusam m enschluß K arstad t-N ecker
mann bem erkte d ie  M onopo lkom m ission In 
einem eigens erste llten  Sondergutachten, 
„daß es lohnend w erde , S anierungssitua
tionen zu schaffen, oder doch auf d ie  Fu
sion als Ausweg aus aufgetretenen Schw ie
rigkeiten zu vertrauen“.

7) Vgl. W irtschaft und W ettbew erb , 1977, 
H. 4.

Recht, daß nur wenig Anlaß für 
Gesetzesänderungen besteht. 
Die Bundesregierung wider
sprach vielmehr „nach sorgfälti
ger Prüfung der Argumente der 
Monopolkommission“ deren Auf
fassung, „daß sich die Fusions
kontrolle in ihrer bisherigen Aus
gestaltung und Anwendung ge
nerell als ungeeignet erwiesen 
habe, die Konzentrationsten
denzen spürbar zu dämpfen“ . 
Sie entdeckte zwar einige Löcher 
in den Maschen des Aufsichts
netzes. Jedoch blieb das Beweis
material für eine gesamtwirt
schaftlich spürbare Ausnutzung 
dieser Löcher dünn.

Von der Anschlußklausel für 
Mittelunternehmen an Groß
unternehmen hat die Wirtschaft 
sicherlich in vielen Fällen Ge
brauch gemacht, was aber nicht 
erstaunlich ist angesichts derTat- 
sache, daß 96 % der Industrie
unternehmen weniger als 50 Mill. 
DM umsetzen. Der Anteil dieser 
Bagatellzusammenschlüsse an 
der Gesamtzahl der angezeigten 
Fälle ist laufend zurückgegan
gen: von 1973 44 %, 1974 43 %, 
auf 1975 41 % und 1976 34% . 
Andererseits hat das Bundes
kartellamt dargelegt, daß bei 33 
von 184 Anschlußfällen hohe 
Marktanteile im Spiel standen. 
Wenn auch „die erworbenen 
Unternehmen überwiegend auf 
Märkten m it relativ geringer 
volkswirtschaftlicher Bedeutung 
tätig waren“ 8), liegt in diesem 
Loch der Konzentrationskon-
") T ätigkeitsb erich t 1976 des B u ndeskartell
am tes, S. 17 f.

trolle  unzweifelhaft eine Gefah
renquelle auf Sicht. Es ist aber 
auch das einzige Loch, das sich 
in seinen Konturen näher ab
zeichnen läßt. Hier bietet sich als 
einfachste Lösung eine Herab
setzung der 50 Mill.-Grenze auf 
eine Umsatzhöhe an, die aus ge
samtwirtschaftlicher Sicht Baga- 
tellcharakter hat. Die anderen 
wenigen Vorschläge zur Fusions
und Mißbrauchskontrolle, die die 
Bundesregierung aus dem ein
fallsreichen Novellierungsarse
nal der Monopolkommission für 
prüfenswert betrachtet, sind we
der dringlich noch ausgereift. 
Man kann erwarten, daß die hier 
angeschnittenen Probleme in be
friedigender Weise durch die 
Verwaltungspraxis und die 
Rechtsprechung mit den Mitteln 
des geltenden Rechts gelöst wer
den.

Inzwischen ist auch für einen 
weiteren, in der Regierungser
klärung angesprochenen Ge
sichtspunkt, nämlich den Miß
brauch von Nachfragemacht, ein 
Novellierungsbedürfnis in Zwei
fel zu ziehen. Die Diskussion der 
letzten Monate hat geklärt, daß 
dieses Problem weitgehend auf 
dem Verwaltungswege, aber 
auch durch die Selbstverwaltung 
der Wirtschaft bewältigt werden 
könnte. Zudem hat die neuere 
Rechtsprechung zum Gesetz ge
gen den unlauteren Wettbewerb 
einen großen Beitrag zur Miß
brauchsbekämpfung geleistet.

Zu einem dritten in der Regie
rungserklärung angesprochenen
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Gesichtspunkt, der Unverbind
lichen Preisempfehlung, stellt 
der am 30. 6.1977 veröffentlichte 
Regierungsbericht fest, daß die 
bisher vorliegenden Erfahrungen 
keine hinreichend sichere Grund
lage für eine grundsätzliche Ge
setzesänderung bieten. Der Be
richt enthält das umfangreichste 
Tatsachenmaterial, das je zu die
ser Frage zusammengestellt 
worden ist.

Die Novellierungsüberlegun
gen der Bundesregierung schlie
ßen Kooperationserleichterungen 
nicht ein, obwohl Hilfen auf die
sem Gebiet der gegenwärtigen 
Wirtschaftslage gerechter wür
den als Verschärfungen der Ver
bote und Kontrollen. Viel gehol
fen wäre schon, wenn das Bun
deskartellamt sich an den Rah
men hielte, den der Bundeswirt
schaftsminister in der „Koopera

tionsfibe l“ gezogen hat. Statt 
dessen hat das Bundeskartell
amt den kartellfreien Raum seit 
Jahren eingeengt, und es setzt 
diese Politik auch noch heute 
fort. Das g ilt insbesondere für 
den Erfahrungsaustausch, die 
Informationskooperation und die 
Verkaufskooperation. Wie weit 
die Kooperationsfreundlichkeit, 
die das Amt im Bericht 1976 auf
S. 8 andeutet, real verw irklicht 
wird, ist noch zu prüfen.

Circulus Vitiosus

Im Gesamtergebnis verbleibt 
somit nur ein schmaler Bereich 
sachlich begründeter und dring
licher Novellierungsthemen. Um 
so größer ist die Gefahr daß 
diese wenigen Punkte durch 
weitere unausgegorene Ideen er
gänzt werden, um der Novelle 
doch noch zu einem Volumen zu

verhelfen, das sich als politischi 
Leistung verkaufen läßt. Hie 
bahnt sich ein gefährlicher Zug 
zwang an, der eine laufende Um 
gestaltung des Kartellgesetze 
erwarten läßt. Die Monopolkom 
mission entw irft jedes zweit 
Jahr unter Berufung auf ihre 
gesetzlichen Auftrag ein Bünde 
von Novellierungsvorschläger 
Die Bundesregierung wagt i 
ihrer Stellungnahme nicht, all 
Vorschläge zurückzuweisen, un 
kündigt eine Teilverwirklichun 
an. An die Novelle hängen sic 
Parteien- und Gruppenwünsch 
an. Und so läuft der circulu 
vitiosus weiter. Welche Nachteil 
eine solche laufende Verände 
rung des Ordnungsrahmens au: 
löst, scheint wenig zu interessie 
ren. Kartellgesetznovellen koste 
ja den öffentlichen Hausha 
nichts, es sei denn, die Vermel 
rung einiger Beamtenstellen.

Doris Schneider-Zugowski

Mehr Wettbewerb ist nötig!

Die Zeitabstände zwischen 
den Novellierungen des Ge

setzes gegen Wettbewerbsbe
schränkungen sind kürzer ge
worden. Die Forderungen der 
Gewerkschaften sind kennzeich
nenderweise fast die gleichen 
geblieben. Bei einer kritischen 
Betrachtung anläßlich der letz
ten Novelle im Jahre 1973 spra
chen die Gewerkschaften von 
„einem ersten Schritt nach 
vorn“ '). Sie gaben aber zu
gleich zu bedenken, daß in der 
damaligen Halbherzigkeit der 
Novellierungsansätze bereits die 
Ansatzpunkte zu einer erneuten 
Gesetzesverbesserung zu sehen 
seien 2).

Die schwierigen und langwie
rigen Diskussionen und Korrek
turen der damaligen Entwürfe

bis hin zur Verabschiedung lie
ßen erkennen, daß hier von vie
len Seiten Einfluß auf den ge
setzlichen Schutzrahmen der 
Wettbewerbsordnung genom
men wurde. Die Gewerkschaften 
fanden nur wenige ihrer Vor
schläge verwirklicht. Sie waren 
schon damals der Überzeugung, 
daß die zwingend vorbeugende 
Fusionskontrolle eingeführt wer
den sollte. Sie mußten sich aller
dings damit zufrieden geben, 
daß überhaupt eine Fusionskon
trolle ins Gesetz aufgenommen 
wurde; zwingend vorbeugend 
wurde sie nur fü r den Zusam
menschluß zweier Umsatzmil
liardäre.

!) G eorg N e e  m a n n :  K arte llnovelle:
Ein erster Schritt nach vorn, in: Die 
Q uelle , Nr. 7/8 1973.

2) Vgl. ebenda.

Bestätigte Befürchtungen

In ihrer kritischen Stelluni 
nähme hielten die Gewerkschc 
ten die Fassung des §22, d< 
eine bessere Mißbrauchsaufsic 
über marktbeherrschende Unte 
nehmen herbeiführen sollte, f 
ein stumpfes Instrument. Zah 
reiche Versprechungen und Au 
legungen auf der politisch« 
Ebene ließen hoffen, daß in d 
Praxis sich die Gesetzesnov« 
lierung bewähren würde. Vo 
heutigen Standpunkt aus mi 
jedoch festgestellt werden, di 
die Befürchtungen von dama 
sich bestätigt haben und a ll 
in allem die Anwendungspra> 
des §22 zwar teilweise spekt 
kulär, aber in der Auswirkui 
enttäuschend war. Die Gewer 
schäften haben sich die Ausg
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staltung immer so vorgestellt, 
daß auch mißbräuchliche Preis
setzungen besser erfaßt und 
verhindert werden müßten.

In zahlreichen Initiativen und 
Appellen bis hin zum Bundesrat 
haben die Gewerkschaften bei 
der letzten Novellierung zu ver
hindern versucht, daß die von 
allen für notwendig gehaltenen 
Kooperationserleichterungen für 
kleinere und m ittlere Unterneh
men nicht auch Preisabsprachen 
zulassen sollten. Nach der heu
tigen Auslegung ist dies sogar 
der Wille des Gesetzgebers. Die 
damals geforderte Aufhebung 
der Preisbindung und Preisemp
fehlung führte nur zu einer Auf
hebung der Preisbindung der 
zweiten Hand. Mit dem Problem 
der Preisempfehlung haben w ir 
uns heute noch immer ausein
anderzusetzen.

Schonungslose Analyse

Die nicht verwirklichten For
derungen der Vergangenheit 
stehen natürlich heute erneut 
auf der Liste der Gewerkschaf
ten, die zur Novellierung einge
bracht werden. Die Aktualität 
dieser alten Forderungen ist ein 
Beweis für die Notwendigkeit, 
die nun anstehende Novellie
rung zu einer ernsthaften Ver
besserung und Sicherung des 
Wettbewerbs auszugestalten. Es 
wäre äußerst gefährlich, wenn 
hier wieder der Druck der be
troffenen Wirtschaft oder andere 
politische Machtkonstellationen 
vorgeschoben würden, um eine 
wirkungsvolle Novellierung zu 
verhindern und nur zu einer 
kosmetischen Verbesserung des 
Gesetzes zu kommen.

Gesetzesnovellierungen kön
nen nicht endgültig sein und 
alle möglichen Entwicklungen 
im voraus erfassen. Sie sollten 
jedoch der Wettbewerbssitua
tion und Verschlechterung ent
sprechen, die w ir heute vor uns 
haben.

Das erste Zweijahresgutach- 
ten der Monopolkommission

gibt uns hier eine schonungs
lose und breite Analyse. In den 
Vorstadien der Novellierung 
kann jetzt nicht mehr in die Dis
kussion um den Grad der Wett
bewerbsaushöhlung ausgewi
chen werden. Die Fakten liegen 
vor. In der Diskussion müssen 
nun die Instrumente entwickelt 
werden, die den Wettbewerb, 
wo es möglich ist, w iederher
stellen oder eine weitere Ver- 
machtung verhindern, Zusätzlich 
haben die Gewerkschaften da
mals wie heute auf die Proble
matik hingewiesen, die entsteht, 
wenn die Wettbewerbsregeln 
bereits außer Kraft gesetzt sind 
und der Markt seine Kontroll- 
funktion nicht mehr erfüllen 
kann. Dies ist z. B. auf dem 
Agrarmarkt, dem Wohnungs
markt oder dem Energiemarkt 
der Fall. Hier müssen andere 
Kontrollmechanismen gefunden 
und eingesetzt werden. Die Mo
nopolkommission hat für den 
Energiesektor bereits eine Rich
tung aufgezeigt, in die weiterzu
arbeiten wäre.

Neben den Vorstellungen des 
Sachverständigenrates bezüg
lich der M arktpolitik und des 
Verbraucherbeirates hinsichtlich 
der Wettbewerbs- und Verbrau
cherpolitik war es insbesondere 
die Monopolkommission, die die 
Vorstellungen der Gewerkschaf
ten durch Ihr erstes Zweijahres
gutachten weitgehend abge
sichert und auch Instrumente 
entwickelt hat. So haben die 
fünf Wettbewerbskommissare 
auch das bisherige Versagen 
der Fusionskontrolle und Miß
brauchsaufsicht herausgearbei
tet und der Bundesregierung 
ihre Verbesserungsvorschläge 
auf den Tisch gelegt.

Es läßt sich nicht leugnen, 
daß die Forderungen dieser 
Wettbewerbshüter härter und 
radikaler sind, als w ir es bisher 
(außerhalb der Gewerkschaften) 
gewohnt waren. So waren die 
Gewerkschaften auf der Anhö
rung anläßlich des Gutachtens 
der Monopolkommission bei der

Bundesregierung die einzigen, 
die sich unumwunden auf die 
Seite der Monopolkommissare 
stellten und ihre Aussagen un
terstützten und mitgetragen ha
b en 3). Wie nun die Stellung
nahme der Bundesregierung 
zeigt, sind sie auch die einzigen 
geblieben, denn die Regierungs
parteien sehen sich nicht in der 
Lage, die Vorschläge der von 
ihr eingesetzten Kommission 
voll zu übernehmen.

Forderungen 
der Gewerkschaften

Auf die einzelnen Vorschläge 
der Monopolkommission einzu
gehen und sie hier zu w ieder
holen, wäre müßig. An dieser 
Stelle soll nur aufgezeigt wer
den, welche Ziele die Gewerk
schaften bei der Novellierung 
des Gesetzes erreichen wollen. 
Die Instrumente hierzu sind zum 
Teil schon erarbeitet oder müß
ten ln der Diskussion der kom
menden Monate noch in Geset
zesform gegossen werden.

Der DGB strebt eine Fusions
kontrolle an, die so ausgestaltet 
ist, daß die wettbewerbsschäd
lichen Fusionen schon im Vor
stadium abgeblockt werden und 
die Beteiligten nach A lternati
ven suchen müssen. Die Ge
werkschaften sehen auch weiter
hin ln einer zwingend vorbeu
genden Fusionskontrolle (etwa 
fü r einen Zusammenschluß ab 
1 Mrd. DM gemeinsamen Um
satz) eine Voraussetzung fü r ein 
wirksameres Instrumentarium im 
Rahmen der Fusionskontrolle. 
Hierzu gehört aber auch, daß 
die Ausweichmöglichkeiten, die 
bisher im Rahmen der Bagatell- 
klausel möglich waren, abge
schnitten werden.

Aus der bisherigen Praxis der 
Fusionskontrolle haben die Ge
werkschaften die Lehre gezo
gen, daß es innerhalb eines Mi
nisterverfahrens möglich sein 
muß, im Rahmen einer Erlaubnis 
Auflagen zu erteilen, die sicher-

3) V g l. W irtschaftspolitische Inform ationen  
des DG B Nr. 4/1977.
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stellen, daß Begründungen, die 
fü r die Notwendigkeit der Fu
sion vorgebracht wurden, auch 
eingehalten werden. Dies g ilt 
insbesondere fü r das Arbeits
platzargument. Auch heute noch 
sind die Gewerkschaften der 
Überzeugung, daß es besser 
wäre, die Fusionskontrolle von 
der Marktbeherrschungsdefini
tion unabhängig zu machen. Die 
Diskussion um eine Verbesse
rung der Fusionskontrolle sowie 
der Mißbrauchsaufsicht über 
marktbeherrschende Unterneh
men würde erleichtert werden.

Bei der Mißbrauchsaufsicht 
gehen die Gewerkschaften nach 
wie vor davon aus, daß inner
halb des Gesetzes auch die 
Möglichkeit bestehen und bes
ser ausgebaut werden muß, miß
bräuchliche Preisgestaltungen 
von marktbeherrschenden Un
ternehmen zu unterbinden. 
Ebenso erwarten die Gewerk
schaften, daß bei einem Nach
weis eines mißbräuchlichen Un
ternehmensverhaltens das Ge
setz so ausgestaltet wird, daß 
dieser Mißbrauch sofort unter
bunden oder bestraft werden 
kann und nicht von den Unter
nehmen weiterhin praktiziert 
werden kann, bis es zu einer 
höchstrichterlichen Entschei
dung gekommen ist. Die heute 
geübte Gesetzestechnik g ibt 
den Unternehmen die Möglich
keit, den langen rechtlichen In
stanzenweg zu nutzen, um ihre 
mißbräuchlichen Vorteile bis 
zum Zeitpunkt einer höchstrich
terlichen Entscheidung zu nut
zen und dann durch einen Pro
duktwechsel eine neue Markt
lage zu schaffen.

Die Gewerkschaften halten 
auch die Umwandlung des §22 
in ein Schutzgesetz für ein In
strument, das der Mißbrauchs
aufsicht über Marktbeherrscher 
einen stärkeren Wirkungsbe
reich geben kann. Die von der 
Monopolkommission vorgeschla
gene Sektorenanalyse, die ihre 
ersten Ansätze im Zweijahres
gutachten im Bereich des Ban

ken- und Energiesektors gefun
den hat, w ird von den Gewerk
schaften für dringend notwendig 
gehalten, um das Gesetz ge
gen Wettbewerbsbeschränkun
gen griffiger zu machen.

Ablenkung von den Problemen

In den Überlegungen der Ge
werkschaften zu einer Verbes
serung des Wettbewerbsgeset
zes haben die Entflechtungsvor
stellungen bisher keinen Raum. 
Die Gewerkschaften befürchten, 
daß dieses theoretische Instru
ment dazu benutzt werden soll, 
um die Ernsthaftigkeit der Wett
bewerbsdiskussion zu zeigen, 
da man sogar bereit ist, dieses 
letzte Mittel einzusetzen. In 
W irklichkeit aber w ird von den 
Problemen abgelenkt und an
dere mögliche Verbesserungen 
überhaupt nicht mehr in Be
tracht gezogen und diskutiert. 
Die Gewerkschaften streben — 
wie bereits ausgeführt — für 
solche Märkte neue Ersatz-Kon- 
trollinstrumente an, die die 
Steuerfunktion des Wettbewerbs 
ersetzen können4).

Für den weiteren Fortgang 
der Arbeit der Monopolkommis
sion halten es die Gewerkschaf
ten für dringend geboten, daß 
diese Kommission ihr eigenes 
Enqueterecht erhält.

Selbstverständlich werden die 
Gewerkschaften entsprechend 
den zahlreichen Forderungen 
ihrer M itglieder auch weiterhin 
dafür eintreten, daß die Preis
empfehlung aufgehoben werden 
soll.

Aufgaben des Gesetzgebers

Die Gewerkschaften haben 
immer m it ansehen müssen, daß 
die Gesetzesreformen im Be
reich des Wettbewerbsrechtes 
stets h inter der Realität herge
hinkt sind. So war es z. B. mit 
dem Verbot des abgestimmten 
Verhaltens und mit der Einfüh

4) V g l. A lo is  P f e i f f e r :  D er W ettb e
w erb muß gerette t w erden, in: W irtschaft 
und W ettbew erb , Nr. 11/12 1976.

rung der Fusionskontrolle. Soll 
auch diese bevorstehende N 
vellierung w ieder an der nc 
wendigen Reform Abstrict 
machen, sehen die Gewer 
schäften darin eine weitere z 
sätzliche Bedrohung der We 
bewerbsordnung. Daher sind d 
Gewerkschaften auch über d 
Stellungnahme der Bundesr 
gierung zum Gutachten der M 
nopolkommission so enttäuscl

Die Gewerkschaften arbeit» 
an der Verbesserung der We 
bewerbsordnung mit, weil in d 
Grundkonzeption dieses S 
stems die notwendige Steu 
rungsfunktion in unserer Wi 
Schaft übernehmen sollte ui 
ein Machtausgleich hergeste 
werden soll. Dies ste llt auch c 
Monopolkommission fest: „N 
wenn eine hinreichend gro 
Anzahl unabhängig handelnd 
Unternehmen auf den einzeln' 
Märkten tätig ist, vermag d 
Wettbewerb seine gesamtwi 
schaftlichen Antriebs- und Steu 
rungsfunktionen zu erfüllen, ui 
nur bei funktionsfähigem We 
bewerb ist es vertretbar, c 
samtwirtschaftlich so wichtii 
Entscheidungen wie diejenig 
über Produktionsverfahren, Pi 
duktqualitäten, Produktionsme 
gen, Preise und Investition 
den einzelnen Unternehmen 
überlassen. Die Funktionsfäh! 
keit des Wettbewerbs wi 
durch wettbewerbsbeschra 
kende Verhaltensweisen u 
Zusammenschlüsse von Unti 
nehmen, bedroht.“

Da die Wettbewerbsordnu 
nicht aus sich selbst heraus 
der Lage ist, sich zu erhalt 
und ihre Funktionen zu erfüll« 
muß der Gesetzgeber eingreif 
und die Störungen beseitig 
und fü r eine Wiederherstellu 
der Bedingungen Sorge tragi 
Wenn aber die Aushöhlung 
des Wettbewerbs schon so w 
fortgeschritten sind, daß d 
Gesetz nicht mehr greifen kai 
hat sich das Wirtschaftssysti 
selbst seine Berechtigum 
grundlage entzogen.
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